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n we e sei-n g
«

fürdie Gerichte,wegen richtigerBeurtheilung
nnd Entscheidungder aus dem - gehemmtgenie-
v senenPostenlaufeentstandenen

Differenzene«

»««. »sp...

-

I

enn währenddeesjwischenzeit,-da dee Postenlcluf nach dein

--nns«wårtlgenZeil)lxnjngs-Oeteeines Wechselsgehemmt war- der

Jnnhsaberdesselbennochbeede«-nV-wxaxleage,und zu einer Zeit,
«

wi) es , wenn d« sslSthknngnka eingeijsrexsseZYwäre, Nochmöglichges

wesen selm WF HEMWechseIbor.»s3es1«enAblauf an die Behörde

zu bringen, ««cb.nkbei)demÄusTleUersichgemeldet, und gegen

Erstarkungder-gezahltenWesta- dzieNeiekgewedes Wechsecsoffe-
klrtshah so soll-,Wenn«niehtetwa Unkerdesseiidic«Sache zwischen

den Interessentengütlichregulin worden, dek Ausstellerschuldig
seyn, den Wechselnochjetztzurückzunehlnemslind die erhaltene
value-I zekrfestitjuieenk

·

"

. Il. .

«

Hat aber der-. s"j)e·lbee,ohne- siehzu rechter Zeit bee)dein

Aussteuer zu melden, nnd die Rückgabedes Wechselszu dffeeieen,i
den Verfnlltag lierstreiehenlnssewwennanerkennen gegeben;delß

- er bey«demWechsel-Contr«aclestehenbleiben ,s und den Erfolg nbe

jwareen wolle, so hat er dadurch.-zligleiek)die Vervindiichkeikklbees

nknimen,-«sogleic"hnachWiedijkbetgestellteniBREACquWkgcijVet-

«sendungdes WechselsrespektiveeuePeelseneationedel-«Eineassirlinkg
»einesErforderlichenach denWeehfeleGefeizeiizti besorgen Hat .

er darunter etwas verabseimnetesei-Verlierter seinenRegreß,- in so
.

fernee nicht-·nachVorschrift des allgemeinenLendrechtsTheil-il-
»

«

.

- Tit.



Tit.v1ll-..åg. 9745 und 1054. im Wege des ordentlichen Prozesses

nachweisen kann, daß sonst der Aussteller sichmit-seinemSchaden

bereichernwürde;
-

«

"III.

Fällthingegendem Jnnhaber,nach wiederhergestelltemPo-.

stenlaufekeineVersäumnißzur Last, und derWechsel wird von dem

Bezogenennicht acceptirtksokannder Jnnhaber an den Aussteuer

in sofern zurückgehen,als der Bezogene, an siehnoch in zahlungs-

fahigemStande istzund also der Aussteueran selbigen-,wegen etwa

zurungebührversagter Aeeeptation sichnoch halten, oder sonstüber

seinehinter dem Trassaten befindlicheFonds nochdisponiren kann-

Kann hingegen der Wechselum deswillen , weil der Beso-

gene in der Zwischenzeitdes gehemmt gewesenenordentlichen-Po-

stenlaufsszu zahlen aufgehdrthast, nicht«mehr«znr—-Areeptati·on

gebracht werden, so findet eben das stattj wasim fnlgendenArrikul
vorgeschriebenist. . »

«"
. -

-. —.

Konnteein bereits prasentirterund areep--irte"r"Wechsel,-"we-

gen eingetretenerHemmung des Postenlauss,nichtzurrechtenZeit
eineassirtwerden, und ist der Aeeeptant in derZwischenzeitinsolvent
geworden, so kommt es darauf an: ob dessenZahlungsunvermbgen
sichschonVor der Verfallzeit geanßerthat,«oder obs-er-T«daina-lsseine

,

Aecepten noch einlbsete, nnd die Jnsolvenz sicherst-n-ach«TAblanfdes

Verfall- und der Respect-Tage veroffenbaret.
,

Jm erstern Fall kann der JnnhnFeTrksichan den Aussteller
allemal regressiren. Ins-letzternFallhingegeenist einUnterschiedzu

machen- obder Aussteueran Forderungen-,die erwirkliehan den

Bezogenen hatte, trassirt, oder demselbenwegendieserTratte reelle

Deckung bereits gegebenhat, als wofürauch eindemTrassatenaiif
ein anderes Haus gegebenerCreditinsofernzu achten ist, alsder
SvTrassatvondiesemCreditschonwirklichGebrauchgemachthat.

«

«

«
Jn dieseszall kannzzderJnnhabersiehan denAussteuernicht

.-;»-»mehr»regressiren,sondern«er«xnnß,als Eigenthümerdes Wechsels,

denPerlnst ·«tragz,en.«
. -

.

«

·
«

·

Kann



Kann ljingegender Ausstellernicht nachweisen, daß er auf
wirkliche,hinter dem TrassatenbefindlicheFonds? gezogen,"od«e,r
dem Trassaten reelleDeekunggegeben«habe,so kann er mit dem

Schadendes Jnnhabers nicht bereichern, sondern mußdemsel-
sbendie erhaltene Valuca zurückgeben.

- «

V.

Jn allen in vorstehenden Artikulis t, 2, z, 4- bestimmten
Fällen, sindet weder Wech.sel-Prozeß,«snochwechselmåßigeEiern-
Jtsion,"sondern nur der in der allgemeinen Gerichts - Ordnung
Tir—XX1X- s. 9.-— 43.-vorgeschriebeneDiamant-ProzeßAnwen-
dnng, wobei)also , außer den lebirten Protesten und sonstigen
Werbsel-Doeumenten , auch andere Beweismittel zuläßigsind.

Vl.
»

In eben diesenFällenmußdeerusstellenwenn er zur Rück;
gabe der valuta verurtheiletwird, dieselbein eben der Münzsorte,
wie er sieerhalten, oder wenn dievajucapinandern Wechselnbestan-
d«enl)at,»nach dem dafürberechnetenCouTrsbergüten.,·Auch ist der
Aussteuernur ist-FischZinsen, und zwar vom Verfall-Tage»an,
zu entrichten verbunden. «

·" ·

« «

Vl I.

Der Wechsel-Jnnhaber Fällen-,woskibmobsstsezhene
dermaßender Regreßnachgexxgssenist,konisch-innen"g.«i. denn-sinken
Fall , wenn er zuvor des-nWeehstl7den1iAüsstellerunmittelbargegen
Erstarkung der valuea offerirt, dieseraber solcheErstarrung Verwei-
gert hat, die Wahl: ob er sogleichan den Aussteuer zurückgehen,
oder sichern-seineVordermnnnerhalten wolle.

Wählt er letzteres, so kann er nicht so, wie im Wechsel-Nes-
greß,«jedenunter den Vormännern nach Gntsinden in Anspruch
nehmen, sondern er muß in der Ordnung bleiben, und an seinen-
unmitteibaren Vormann siehhalten, es wäre denn , daß er gegen
den ältern Vormann durch Cessionder dazwischen liegenden jünge-
ren sichlegitimiren konnte; oder daß einer von den Fällenein·träte,
wo dieGesetzeüberhauptgestatten":,mit Yebergebungder Zwischen-
Jnnhaber sich sogleichan den ersten Acktoremzu regressiren(allge-
meinesLandrecht Theil l- Tit- XL s. I49. 130.).

Uebri-



Uebrigens findenin bee Sache selbstdie Vorschriftender obi-

genArtikulauch zwischenden Judossentenund Jndossaten soweit

Anwendung , daß wegen des Regressesunter ihnenkein- Wechsel-(

ProzeßStatt bat, und daßder Jnnbaber sichnuk in denjenigen
Fällenan die Vormännerhalfen kann ,- in welchensper»aufden Aus-

stcllcrselbstzurückzugeben-sbeeechtigtseynwürde«
—

»

V I I I· -

»

,

So dic( schließlich»diesogenanntenSiche- imgreichendiejeni-
gen use-WANT betrifhs deren Verfauzcirvom Tage-«dee Preisen-
kation berechnet wird- sobleiben dem Jnnhabey währendder-nach

dem allgemeinenLandrecht Theil TI- Tir. vIIL s. 97I. ihm zur-prä-

sentationgestattetenAchkzchnMonate, seineWechscirechtegegen
«

den Ausstellerund dieJndossentenvorbehalten,in sofern nicht etwa

der Wechsel vor eingetreteULVHemmungdes Postenlanfsifchonprä-

sentirtwar, und alsowäheenobiefeetzcitdechefautag neiget-veren-
odee in so fern nicht«die gefetzjicheFrist währenddieser Stockunng

«aogetciufenist. In diesenbeydenFällenfindendie obigen Poe-

fchriften»auchauf solche WechselAnwendung-;GegebenBerlin-
den 15.Jum) ·-7"95«.-

sp«· sL «
-

·

—
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AufSchickKönigs-.Majesietaller-gnä-
·
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